
Zur Beurteilung der Lärmimmissionen
von Anlagen sieht die Lärmschutz-Ver-
ordnung (LSV) Belastungsgrenzwerte
vor. Diese sind nach Lärmart, Tages-
zeit und Empfindlichkeitsstufe ver-
schieden festgelegt. Lärmimmissio-
nen, als Beurteilungspegel ermittelt,
dürfen die massgebenden Belastungs-
grenzwerte nicht überschreiten. 

Lärmbelastungskataster

In Lärmbelastungskatastern wird die
bestehende Lärmsituation dargestellt.
Dabei werden die Gebäude, bei denen
Grenzwertüberschreitungen auftreten,
erfasst. In Graubünden wurden folgen-
de Lärmbelastungskataster erstellt:

Nationalstrassen sowie verkehrs-
reiche Kantons- und Gemeinde-
strassen;
Rhätische Bahn (RhB), Schweizeri-
sche Bundesbahnen (SBB) und 
Matterhorn Gotthard Bahn;
Flugplatz Samedan sowie Heli-
ports Untervaz, San Vittore und 
Tavanasa.
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Belastungsgrenzwerte

Planungswerte sind bei Neuerstel-
lung von Anlagen einzuhalten.
Immissionsgrenzwerte weisen auf 
sanierungsbedürftige Anlagen hin.
Alarmwerte geben die Dringlichkeit
einer Sanierung an.

Lärmsanierungen
Beim Überschreiten von Immissions-
grenzwerten müssen vom Verursacher
Lärmsanierungen oder Schallschutz-
massnahmen getroffen werden.

Belastungsgrenzwerte
Strassenverkehr / Eisenbahn / Industrie- und Gewerbe
Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
ES PW IGW AW

Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A)
Tag  Nacht Tag  Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Schiessanlagen
Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
ES PW IGW AW

Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A)
I 50 55 65
II 55 60 75
III 60 65 75
IV 65 70 80

Seit Ende 2001 werden entlang der
Nationalstrasse A13 bei den Messstel-
len Chur-Industrie und Rothenbrunnen
umfangreiche Langzeit-Lärmmessun-
gen durchgeführt. Die Haupterkennt-
nisse aus den detaillierten Auswertun-
gen sind:

Der Wochengang der Lärmbela-
stung ist eher gering. Der geringere
Anteil schwerer Nutzfahrzeuge 
wird am Wochenende durch umso 
mehr Personenwagen nahezu 
kompensiert.

Der Tagesgang zeigt zwischen 
etwa 06 - 18 h ein Plateau relativ 
gleichmässigen Lärms und ruhige-
re Nächte auf;
An Werktagen ist es am frühen 
Morgen von 06 - 07 h am lautesten
(hoher Anteil schwerer Nutzfahr-
zeuge);
Am Nachmittag und am Abend ist 
es an Sonntagen etwas lauter als 
an Werktagen;
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Die frühen Morgenstunden             
00 - 03 h am Samstag und Sonn-
tag sind wesentlich lauter als unter
der Woche (Freizeitverkehr).




